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Machine welds electrodes

Machine suitable for TIG welding

Machine suitable for MIG/MAG welding

Machine suitable for plasma cutting 

Machine with inverter technology 

Machine with IGBT technology

Machine is HF-protected

Machine with Lift TIG

Machine with HF-ignition

Machine uses alternating current

Machine uses coflow

Machine with PFC technology

Machine suitable for pulse welding

Machine equipped with Hot Start

Machine equipped with Arc Force

Machine equipped with Upslope

Machine equipped with Downslope

Machine equipped with thermostat

Machine equipped with wire feed

Air cooling

Protection class IP 23

Machine suitable for generators

Spot welding possible
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Welding tractors Welding tractors
MIG-500 and MIG 502 with magnet MIG-500 and MIG 502 with magnet

With large scope of delivery
With the MIG 500 and MIG 502 you can easily weld vertically and horizon-
tally, with or without a guide rail. The tractors can be used on different 
rails.

Choice of tractor with battery or mains adapter

No problem for rising 
or falling seams

Choice of tractor with battery or mains adapter

Attachement for  
cutting torch, 
Item no. 02.20.02.10020

Aluminium guide rail 1,5 m
Item no. 02.20.02.00080

additional battery for MIG 
500 and MIG 502
Item no. 02.20.02.11010

Flexible guide rail 1,5 m
Item no. 02.20.02.00050

Tractor drive on Flexible steel-rail
User interface of the MIG-500 
and MIG-502 welding carriages 

Model MIG 500 MIG 502

Supply voltage DC 24V DC 24V

Traction power 32 kg 32 kg

Horizontal adjustment 20 mm 20 mm

Vertical adjustment 20 mm 20 mm

Speed mm/min. 35 ~ 930 mm/min. 35 ~ 930 mm/min.

Pivoting movement 0 ~ 65°/min

Dwelling time left/right 0 ~ 2,5 sec.

Oscillation angle 0 ~ ± 5°

Measurements (LxWxH) mm 324 x 300 x 237 320 x 340 x 230

Weight 12 kg 12 kg

Item no. 02.20.01.02010 02.20.01.02020

Accessories optionally for battery mode Item no.

Charger 02.20.02.11000

Battery MIG 500 and MIG 502 02.20.02.11010

Accessories optionally for mains operation Item no.

Power supply 02.20.02.11100

Cable set 15 m Control cable 5 m 02.20.02.11105

Accessories optional Item no.

Adapter for oxyfuel torch 02.20.02.10020

Scope of delivery:

1 Welding tractor
1 Pair claws for Nylon- and alu-rail

Features

 ▪ Robust, compact casing.
 ▪ Easy handling
 ▪ Welding in both driving directions possible.
 ▪  Continuous driving speed with digital display 
 ▪ Digital display
 ▪  For MIG 502 Oscillator angle
 ▪ Also suitable for oxy-acetylene work
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Welding tractors Welding tractors
MIG 1 A MIG 1 B

Welding with tractors - a clean solution
Welding tractors are used effectively above all for 
welding fillet welds in numerous variations. Parti-
cularly long weld seams can be worked comfortably 
and cleanly with a welding tractor - and without 
any manual intervention thanks to the strong mag-
net and the precise guide wheels!

Scope of delivery:
1 Welding tractor
Optional:
Charger,Battery or 
Power supply, Cable set
15 m, 

Choice of tractor with battery or mains adapter

Display MIG 1A

MIG 1B with Oscillator

Automatic limit switch for obstacle

A reliable partner
The MIG 1 B is mainly used in ship, bridge and locomotive construc-
tion, as well as in the steel and petrochemical industries. Automatic 
welding with tractor improves the quality of the welds and virtually 
eliminates defective seams. Thanks to the limit switches on both 
sides of the MIG 1 B, the tractor stops automatically when it reaches 
the end of the workpiece or encounters an obstacle on the side. 
Thus, several tractors can be operated simultaneously by only one 
person without any problems.

User Interface

Scope of delivery:
1 Welding tractor
Optional:
Charger,Battery or 
Power supply, Cable set
15 m, 

Features

▪  With high performance magnet
▪ Robust, compact casing.
▪  Extremly small and lightweight construction
 ▪  Low center of gravity with high traction (16 kg); 

vertical moving possible.
▪  Continius driving speed
▪   Easy handling with magnet release lever;
▪  Welds in both directions.
▪  Limit switch on both sides.

Model MIG 1A

Operating voltage  Power supply 230 V/AC 24 V, 3,5A

Operating voltage tractor AC 24V

Traction power 16 kg

Power 4-wheel drive

Adjustment range torch
horizontal angle 40°~55°

up/ down 40mm, right/left 40mm

Speed mm/min 35 ~ 930

Measurement (L x W x H) mm 280 x 260 x 265

Weight 7,6 kg

Item no. 02.20.01.00010

Accessories optionally for battery mode Item no.

Charger 02.20.02.11000

Battery MIG 1A and MIG 1B 02.20.02.11012

Accessories optionally for mains operation Item no.

Power supply 02.20.02.11100

Cable set 15 m Control cable 5 m 02.20.02.11105

Model MIG 1B

Supply voltage DC 24 V

Traction power 20 kg

Power 4-wheel drive

Adjustment range torch
horizontal angle 40°~55°

up/ down 40mm, right/left 40mm

Speed mm/min 35 ~ 930

travel pause / welding travel mm 0 - 999

Measurement (L x W x H) mm 280 x 260 x 265

Weight 8,6 kg

Item no. 02.20.01.00020

Item no. MIG 1 B with oscillator 02.20.01.00022

Accessories optionally for battery mode Item no.

Charger 02.20.02.11000

Battery MIG 1A and MIG 1B 02.20.02.11012

Batterie MIG 1B with Oscillator 02.20.02.11010

Accessories optionally for mains operation Item no.

Power supply 02.20.02.11100

Cable set 15 m Control cable 5 m 02.20.02.11105

Features

▪  Robust, compact casing.
▪   With high performance magnet
▪ Low center of gravity with high traction 
(16 kg); vertical moving possible.
▪    Easy handling with magnet release lever
▪  Welds in both directions.
▪  Application in horizontal fillet welding with 

wide range of welding speed control.
▪  Crater fills for a clean finish.
▪  Limit switch on both sides.
▪ Step welding with adjustable distance
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Welding tractors Welding tractors
MIG-1DUO with two Torches MIG-100A and MIG-100HZ

Display MIG-1DUO

The MIG-1DUO tractor can be operated with 
two torches at the same time. This makes 
the Duo version the ideal tool for T-shapes. 
Thanks to the limit switches on both sides 
of the MIG-1DUO, the tractor stops auto-
matically when it reaches the end of the 
workpiece.

MIG-100A and MIG-100HZ welding tractors are used for vertical or horizontal fillet welding or butt 
welding, where the carriage is installed parallel to the weld seam. 
The carriage of the MIG-100A has a pendulum function and is suitable for wide and thick weld 
seams;  
The MIG 100HZ is equipped with a mechanical height sensor.

Choice of tractor with battery or mains adapter 

NN

Control panel MIG-100A

Control panel MIG-100HZ

Model MIG 1DUO

Operating voltage  Power supply 230 V/AC 24 V, 3,5A

Operating voltage tractor DC 24V

Traction power 30 kg

Drive 4-wheel drive

Adjustment range torch
horizontal angle 40°~55°

up/ down 40mm, right/left 40mm

Speed mm/min 100 ~ 1500

Measurement (L x W x H) mm 517 x 280 x 555

Weight 12,8 kg

Item no. 02.20.01.00030

Accessories optionally for battery mode Item no.

Charger 02.20.02.11000

Battery MIG 1DUO 02.20.02.11012

Accessories optionally for mains op. Item no.

Power supply 02.20.02.11100

Cable set 15 m Control cable 5 m 02.20.02.11105

Scope of delivery:
1 Welding tractor
Optional:
Charger,Battery or 
Power supply, Cable set
15 m, 

Model MIG-100A

Input power supply AC 230V, 50 Hz

Walking mode Track type

Track length 1,5 m

Driving mode Gear and rack drive

Adsorption power 200 kg

Speed 3,5 - 95 cm/min

Oscillating velocity 0-40Kreis/min

Swing Angle 0—±8°

Left stop time 0—2.5S

Right stop/delay arc start time 0—2.5S

Oscillating mode

Adjustment range of 
welding gun

transverse: 110 mm

vertical: 70mm

Rotation around X-axis : ± 45°

Rotation around Y-axis : ± 30

Measurement (L x W x H) mm 375x295x270 mm

Weight 14,6 kg

Item no. 02.20.01.02040

Accessories optionally for battery mode Item no.

Charger 02.20.02.11000

Battery 02.20.02.11010

Accessories optionally for mains op. Item no.

Power supply 02.20.02.11100

Cable set 15 m Control cable 5 m 02.20.02.11105

Accessories optional Item no.

Adapter for oxyfuel torch 02.20.02.10020

Modell MIG-100HZ

Input power supply 24V-4AH lithium battery

Walking mode Track type

Track length 1,5 m

Driving mode Gear and rack drive

Adsorption power 200 kg

Walking speed 3,5 - 95 cm/min

Adjustment range of 
welding gun

transverse: 110 mm

vertical: 70mm 

Rotation around X-axis : ± 45°

Rotation around Y-axis : ± 30°

Measurement (L x W x H) mm 375x295x270 mm

Weight 14,6 kg

Item no. 02.20.01.02041

Scope of delivery:
1 Welding tractor
Optional:
Aluminium guide rail
Charger, Battery or 
Power supply, Cable 
set 15 m,
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Allgemeine Lieferbedingungen gegenüber Kaufleuten   
(Stand: 01.09.2010)

I. Geltung der Bedingungen 
1.  Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich auf Grund 

der nachstehenden Geschäftsbedingungen. Diese gelten somit auch für alle künfti-
gen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart 
werden, sofern sie dem Käufer bei einem früher von uns bestätigten Auftrag zu-
gegangen sind. Spätestens mit der Entgegennahme der Ware oder Leistung − auch 
Teilleistung - gelten diese Bedingungen als angenommen. Entgegenstehende oder 
von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Käufers erken-
nen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung 
zugestimmt. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis 
entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichender Bedin-
gungen des Käufers die Lieferung an den Käufer vorbehaltlos ausführen. 

2.  Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Käufer zwecks Ausführung dieses 
Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt. 

3.  Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinn von §310 
BGB.

II. Angebot − Angebotsunterlagen
1.  Ist die Bestellung des Käufers als Angebot gemäß § 145 BGB zu qualifizieren, so 

können wir dieses innerhalb von 2 Wochen annehmen.
2.  An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten 

wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche schriftlichen 
Unterlagen, die als „vertraulich“ bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte 
bedarf der Besteller unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.

3.  Die in Katalogen, Preislisten oder den zum Angebot gehörenden Unterlagen  ent-
haltenen Angaben, Zeichnungen, Abbildungen und Leistungsbeschreibungen  sind 
branchenübliche Näherungswerte, es sei denn, dass sie in der Auftragsbestätigung 
ausdrücklich als verbindlich bezeichnet wurden.

4.  Abreden, welche vom Vertragstext abweichen, dürfen nur mit von der Javac 
Deutschland GmbH schriftlich ermächtigten Personen getroffen werden und be-
dürfen für Ihre Gültigkeit der Schriftform. Eine Aufhebung des Schriftformerforder-
nisses kann und darf nur schriftlich erfolgen. 

III. Preise − Zahlungsbedingungen
1.  Soweit nicht anders angegeben, halten wir uns an die in unseren Angeboten enthal-

tenen Preise 14 Tage ab deren Datum gebunden. 
2.  Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise 

„ab Werk“, ausschließlich Verpackung, Fracht, Zoll, Einfuhrnebenabgaben, Versi-
cherungsprämien, Markierung, Schutzmittel und dergleichen.

3.  Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie 
wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungstellung in der Rechnung gesondert 
ausgewiesen.

4.  Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung. 
5.  Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes er-

gibt, ist der Kaufpreis netto (ohne Abzug) sofort zur Zahlung fällig. 
Kommt der Käufer in Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe 
von 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz p. a. zu fordern. Falls wir in der Lage 
sind, einen höheren Verzugsschaden nachzuweisen, sind wir berechtigt, diesen gel-
tend zu machen. Der Käufer ist jedoch berechtigt, uns nachzuweisen, dass uns als 
Folge des Zahlungsverzugs kein oder ein wesentlich geringerer Schaden entstanden 
ist. 

6.  Aufrechnungsrechte stehen dem Käufer nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechts-
kräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur 
Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts insoweit befugt, als sein Gegenanspruch 
auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

7.  Wir sind berechtigt, trotz anderslautender Bestimmungen des Käufers Zahlungen 
zunächst auf dessen ältere Schulden anzurechnen, und werden den Käufer über 
die Art der erfolgten Verrechnung informieren. Sind bereits Kosten  und Zinsen 
entstanden, so sind wir berechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kosten, dann auf 
die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen. 

8.  Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn wir über den Betrag verfügen kön-
nen. Im Falle der Annahme von Schecks gilt die Zahlung erst als erfolgt, wenn der 
Scheck eingelöst wird. 

9.  Wenn uns Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des Käufers in Frage 
stellen, wenn er insbesondere einen Scheck nicht einlöst oder seine Zahlungen ein-
stellt, oder wenn uns andere Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit 
des Käufers in Frage stellen, so sind wir berechtigt, die gesamte Restschuld  fällig 
zu stellen, auch wenn wir Schecks angenommen haben. Wir sind in diesem Falle 
außerdem berechtigt,  Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistung zu verlangen. 

IV.  Lieferung
1.  Erfüllungsort der Lieferung ist das Warenlager Javac Deutschland GmbH. Versendet 

der Verkäufer die Ware auf Verlangen des Käufers an einen anderen Bestimmungs-
ort, geht die Transportgefahr, auch bei Lieferung „frachtfrei“, in dem Moment auf 
den Käufer über, in dem die Ware der Transportperson übergeben wird.

2.  Liefertermine oder –fristen, welche verbindlich oder unverbindlich vereinbart wer-
den können, bedürfen der Schriftform

3.  Auch wenn eine kalendermäßig bestimmte Lieferzeit vereinbart ist, liegt noch kein 
Fixhandelsgeschäft im Sinne von §376 Abs.1 HGB vor. Hierfür bedarf es zusätzlich 
der Einigung der Vertragspartner darüber, dass z.B. bei Saisonware oder Werbeakti-
onen der Vertrag bei Nichteinhaltung der Lieferfrist ohne weiteres durch Rücktritt 

beendet und, sofern uns ein Verschulden trifft, Schadensersatz wegen Nichterfül-
lung verlangt werden kann. Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt 
die Abklärung aller technischen Fragen voraus. Die Lieferfrist beginnt mit der Ab-
sendung unserer Angebotsannahme, jedoch nicht vor Beibringen der vom Käufer zu 
beschaffenden Unterlagen sowie vor Eingang einer vereinbarten Anzahlung.

4.  Wir haben Liefer-und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und auf-
grund von Ereignissen, die uns die Lieferung wesentlich erschweren oder unmög-
lich machen, insbesondere bei Arbeitskämpfen, Unruhen, behördlichen Maßnah-
men und Ausbleiben von Zulieferungen unserer Lieferanten, auch bei verbindlich 
vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu vertreten. Sie verändern die verein-
barten Termine und Fristen um die Dauer, der durch diese Umstände bedingten 
Leistungsstörung.  Erst wenn die Liefer- und Leistungsverzögerung länger als 1 
Monat dauert, ist der Käufer nach angemessener Nachfristsetzung berechtigt, 
hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils, vom Vertrag zurückzutreten. Verlän-
gert sich die Lieferzeit oder werden wir von unserer Verpflichtung frei, so kann 
der Käufer hieraus keine Schadensersatzansprüche herleiten. Auf die genannten 
Umstände können wir uns nur berufen, wenn wir den Käufer unverzüglich be-
nachrichtigen. Dies gilt sinngemäß für die Abnahmeverpflichtung des Käufers. 
Die Vertragspartner sind verpflichtet, dem anderen Teil Anfang und Ende von Hin-
dernissen der vorbezeichneten Art unverzüglich mitzuteilen. 

6.  Teillieferungen und Teilleistungen sind, soweit handelsüblich, zulässig und werden 
gesondert in Rechnung gestellt. Sie sind ausnahmsweise dann unzulässig, wenn die 
teilweise Erfüllung des Vertrages für den Käufer kein Interesse hat. 

7.  Beeinflussen spätere Änderungen des Vertrages durch den Käufer die Lieferfrist, so 
kann sich diese in angemessenem Umfang verlängern.

8.  Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt die rechtzeitige und ordnungsge-
mäße Erfüllung der Verpflichtungen des Käufers voraus. 

9.  Wird der Versand auf Wunsch des Käufers verzögert, so werden ihm, beginnend 
einen Monat nach Anzeige der Versandbereitschaft, die durch die Lagerung ent-
standenen Kosten, bei Lagerung in unserem Werk mindestens  jedoch 1/2 v. H. des 
Rechnungsbetrages für jeden Monat berechnet, es sei denn, der Käufer weist nach, 
dass uns nur geringere Kosten entstanden sind.

10.  Kommt der Käufer in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflich-
ten, so sind wir berechtigt, den uns entstehenden Schaden, einschließlich etwai-
ger Mehraufwendungen, zu verlangen. In diesem Fall geht auch die Gefahr eines 
zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in 
dem Zeitpunkt auf den Käufer über, in dem dieser in Annahmeverzug gerät.

11.  Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der zugrundeliegende 
Kaufvertrag ein Fixgeschäft im Sinn von § 323 Abs.2 Ziff.2 BGB oder von § 376 HGB 
ist. Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern als Folge einer 
von uns zu vertretenden Lieferverzögerung der Käufer berechtigt ist geltend zu 
machen, dass sein Interesse an der weiteren Vertragserfüllung in Fortfall geraten 
ist. 

12.  Wir haften ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern die Lieferverzöge-
rung auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Ver-
tragsverletzung beruht; ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen 
ist uns zuzurechnen. Sofern die Lieferverzögerung nicht auf einer von uns zu ver-
tretenden vorsätzlichen Vertragsverletzung beruht, ist unsere Schadenersatzhaf-
tung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 

13.  Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit die von uns zu ver-
tretende Lieferverzögerung auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen 
Vertragspflicht beruht. In diesem Fall ist aber die Schadenersatzhaftung auf den 
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 

14.  Sofern die Lieferverzögerung lediglich auf einer schuldhaften Verletzung einer 
nicht wesentlichen Vertragspflicht beruht, ist der Käufer berechtigt, für jede voll-
endete Woche Verzögerung eine pauschalierte Entschädigung in Höhe von 3 % des 
Lieferwertes zu verlangen, jedoch maximal 15% des Lieferwertes.

V. Gefahrübergang 
1.  Die Gefahr geht auch bei frachtfreier Lieferung mit dem Verlassen des Lieferwerkes 

auf den Käufer über. Falls der Versand ohne unser Verschulden unmöglich wird, 
geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf den Käufer über. So-
fern nicht anders vereinbart, wählen wir Verpackung, Versandart und Versandweg 
nach bestem Ermessen. 

2.  Auf schriftliches Verlangen des Käufers wird auf seine Kosten 
die Sendung durch uns gegen Diebstahl, Bruch, Transport, Feu-
er- und Wasserschäden sowie sonstige versicherbare Risiken versichert.  
Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Käufer zu vertreten 
hat, so geht die Gefahr vom Tage der Versandbereitschaft ab auf den Käufer über; 
jedoch sind wir verpflichtet, auf Wunsch und Kosten des Käufers die Versicherung 
zu bewirken, die dieser verlangt. 

VI. Mängel der Kaufsache
1.  Die Geltendmachung der Ansprüche und Rechte des Vertragspartners bei Sach-

mängeln setzt voraus, dass der Käufer seinen nach §§ 377, 378 HGB geschuldeten 
Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. 

2.  Soweit ein Sachmangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur 
Beseitigung des Mangels oder zur Ersatzlieferung innerhalb angemessener Frist be-
rechtigt. Schlägt die von uns gewählte Mangelbeseitigung zweimal fehl, sind wir 
zur einmaligen Ersatzlieferung berechtigt. Für den Fall der Ersatzlieferung ist der 
Käufer zur Herausgabe der ursprünglichen Kaufsache verpflichtet. Die Kosten der 
Nacherfüllung werden nicht übernommen, soweit

die Aufwendungen sich erhöhen, weil die Ware nach unserer Lieferung an einen ande-
ren Ort verbracht worden ist, es sei denn, dies entspricht dem bestimmungsgemäßen 
Gebrauch der Ware. § 478 Abs.4 S.1 u.Abs.5 BGB bleiben unberührt.
3.  Schlägt die Mangelbeseitigung/ Ersatzlieferung gem. Ziff. 2 fehl, so ist der Käu-

fer nach seiner Wahl berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis 
entsprechend herabzusetzen. Die §§ 323 Abs.5 S.2 BGB und § 478 Abs.4 S.1 u.Abs.5 
BGB bleiben unberührt.

4.  Rückgriffsansprüche des Käufers gegen uns bestehen nur insoweit, als der Käufer 
mit seinem Abnehmer keine Vereinbarung getroffen hat, die über die gesetzlichen 
Mängelansprüche hinausgehen. 

5.  Schlägt die Mangelbeseitigung / Ersatzlieferung gem. Ziff. 2 fehl, so ist 
der Käufer auch berechtigt, Schadensersatz zu verlangen ( § 281 Abs. 1 
S.3 BGB bleibt unberührt ), sofern wir den Mangel zu vertreten haben.  
Wir haften insoweit nur nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Käu-
fer Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrläs-
sigkeit, einschließlich Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung an-
gelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischer-
weise eintretenden Schaden begrenzt. Wir haften auch nach den gesetzlichen 
Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine andere wesentliche Vertragspflicht als 
die Lieferung einer mangelfreien Sache verletzen; in diesem Fall ist aber die Scha-
densersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden 
begrenzt. Im übrigen ist die Schadenersatzhaftung ausgeschlossen; insoweit haf-
ten wir insbesondere nicht für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst ent-
standen sind. Die zwingenden Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben 
unberührt. 

6.  Wir leisten für die Mangelfreiheit unserer Produkte Gewähr für den Zeitraum von 12 
Monaten, gerechnet ab Gefahrenübergang; § 479 BGB bleibt unberührt.

7.  Werden unsere Betriebs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen 
an den Produkten vorgenommen,  Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien 
verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen,  so entfällt jede 
Gewährleistung, wenn der Käufer eine entsprechende substantielle Behauptung, 
dass erst einer dieser Umstände den Mangel herbeigeführt hat, nicht widerlegt. 

8.  Im Falle einer Mitteilung des Käufers, daß der Kaufgegenstand mangelhaft ist, 
können wir verlangen, dass der Käufer nach unserer Wahl und auf unsere Kosten 

a)  die schadhafte Lieferung zur Reparatur und anschließender Rücksendung an uns 
schickt - soweit dies zumutbar ist - oder 

b)  der Käufer die schadhafte Lieferung bereithält und einer unserer Mit-
arbeiter zum Käufer geschickt wird, um die Reparatur vorzunehmen.  
Falls der Käufer entgegen unserem zumutbaren Verlangen den Kaufgegenstand 
nicht zusendet und verlangt, daß Gewährleistungsarbeiten an einem von ihm be-
stimmten Ort vorgenommen werden, trägt der Käufer die uns zusätzlich entstehen-
den Kosten, insbesondere zusätzliche Reisekosten und Arbeitszeit.  

VII. Gesamthaftung
1.  Hat der Käufer infolge des Mangels der Sache einen Schaden erlitten oder vergeb-

liche Aufwendungen getätigt, so haftet der Verkäufer nach Ziff.Vl.und Ziff.Vll. Eine 
Haftung darüber hinaus ist ausgeschlossen.

2.  Sollte der Käufer Schadensersatzansprüche geltend machen, so haftet der Verkäu-
fer nach den gesetzlichen Bestimmungen betreff Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. 
Für eine Haftung der Vertreter und Erfüllungsgehilfen gilt Ziff.Vll.2. entsprechend.
Sofern kein Vorsatz auf Seiten des Verkäufers vorliegt beschränkt sich die Haftung 
auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden.

3.  Verletzt der Verkäufer schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht, so ist die Haf-
tung nach den gesetzlichen Bestimmungen, auf den vorhersehbaren, typischerwei-
se eintretenden Schaden begrenzt.

4.  Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit bleibt unberührt. Dies gilt auch für die zwingende Haftung 
nach dem Produkthaftungsgesetz.

5.  Ziff.Vll 1., 2., 3., 4. gelten entsprechend, wenn der Einsatz von Aufwendungen 
geltend gemacht wird.

6.  Soweit die Schadensersatzhaftung gegenüber dem Verkäufer ausgeschlossen oder 
eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaf-
tung seiner Angestellten, Arbeiter, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 
Ziff.VII.4. gilt entsprechend.

VIII. Eigentumsvorbehaltssicherung
1.  Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen 

aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer vor. Bei vertragswidrigem Verhal-
ten des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, auch ohne 
Nachfristsetzung, sofort vom Vertrag zurückzutreten oder, auch ohne Rücktritt 
vom Vertrag, die Kaufsache herauszuverlangen. Im Herausverlangen der Kaufsache 
durch uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, wir hätten dies ausdrück-
lich schriftlich erklärt. In der Pfändung der Kaufsache durch uns liegt stets ein 
Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwer-
tung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Bestellers ab-
züglich angemessener Verwertungskosten anzurechnen.

2.  Der Käufer ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere 
ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser-, und Diebstahl-
schäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspekti-
onsarbeiten erforderlich sind, muss der Vertragspartner diese auf eigene Kosten 
rechtzeitig durchführen. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter, hat uns 
der Käufer unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 
771 ZPO erheben können.

3.  Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergericht-
lichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Käufer für den 
uns entstandenen Ausfall.

4.  Der Käufer ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu 
verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-
Endbetrages (einschließlich MwSt) unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiter-
veräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig 
davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. 
Wir nehmen die Abtretung an. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Käufer 
auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst ein-
zuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung 
nicht einzuziehen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen aus den ver-
einnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere 
kein Antrag auf Eröffnung eines  Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungsein-
stellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, so können wir verlangen, dass der Käufer 
uns abgetretene Forderungen und deren Schuldner bekanntgibt, alle zum Einzug 
erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den 
Schuldnern (Dritte) die Abtretung mitteilt.

5.  Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Käufer wird stets für 
uns vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Ge-
genständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im 
Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Faktura-Endbetrag, einschließlich MwSt) zu 
den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch 
Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das gleiche wie für die unter Vor-
behalt gelieferte Kaufsache.

6.  Wird die Kaufsache verarbeitet, mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenstän-
den untrennbar vermischt, vermengt oder verbunden, so erwerben wird das Mit-
eigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Faktura-
Endbetrag, einschließlich MwSt) zu den anderen vermischten Gegenständen zum 
Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache 
des Käufers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Käufer 
uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Käufer verwahrt das so entstandene 
Alleineigentum oder Miteigentum für uns.

7.  Der Käufer tritt uns auch die Forderung zur Sicherung unserer Forderungen gegen 
ihn ab, die durch die Verbindung der Kaufsache mit einem Grundstück gegen einen 
Dritten erwachsen. Wir nehmen die Abtretung an.

8.  Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Käu-
fers insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu 
sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt; die Auswahl der freizuge-
benden Sicherheiten obliegt uns.

IX. Konstruktionsänderung 
Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit Konstruktionsänderungen vorzunehmen; wir 
sind jedoch nicht verpflichtet, derartige Änderungen auch an bereits ausgelieferten 
Produkten vorzunehmen. 

X. Abtretung
Wir sind berechtigt, die Ansprüche aus unserer Geschäftsverbindung abzutreten.

XI Schuldbefreiung
Zahlungen mit befreiender Wirkung bei Warenlieferungen mit Zahlungsziel können 
nur an den Factor geleistet werden, an den wir unsere Ansprüche aus unserer Ge-
schäftsverbindung aufgrund eines Factoring Vertrages übertragen und verkauft ha-
ben.

XII.  Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Teilnichtigkeit
1.  Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen 

den Vertragspartnern gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land. Insbesondere ist die Anwendung des Übereinkommens der Vereinten Natio-
nen vom 11. April 1980 über Verträge über den Warenkauf (CISG – „Wiener Kauf-
recht“) ausgeschlossen.  

2.  Für alle Rechtsstreitigkeiten, auch im Rahmen eines Wechsel- und / oder Scheck-
prozesses, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort und der Gerichtsstand ist das Amts-
gericht / Landgericht Ulm, soweit der Käufer Kaufmann, eine juristische Person 
des öffentlichen Rechts oder ein öffentlichrechtliches Sondervermögen ist. Wir 
sind auch berechtigt, am Sitz des Käufers zu klagen. 

3.  Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung  im 
Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon 
die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht berührt. In diesem Fall sind die 
Vertragspartner verpflichtet, die unwirksame Bestimmung durch eine ihr im wirt-
schaftlichen Erfolg möglichst gleichkommende Regelung zu ersetzen.
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